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Miedikon. Samariterverein. Vorstand

pro 1328 : Präsident: R. Hirscher, Aemtlerstraße 4 ;

Vizepräsident: Fritz Brandenberger, Birmensdorfer-
straße 251? Korresp. Mtuar: Heinr. Aeberlt, Aemtler-

straße 28 : Vers.-Aktuar: Frl. Anna Genner, Brem-

gartenstraße 53; Quästor: Frl. Amalie Nievergelt,

Oltilienstraße 17 ; Personalchef: Frl. Emma Strüby,
Eichstraße 16; Materialverwalter: Frl. Lina Wiesen-

tanner, Malzstraße 16; Otto Borel, Hopfenstraße 17;
Hans Borel, Hopfenstraße 17.

Mienacht-Grnd. Nachdem es durch rührige
Bemühungen gelungen war, diesen Winter in Wie-
nacht einen Samariterkuis zu ermöglichen, wurde an-
schließend an denselben, dieser Tage der Samariter-
verein Wienacht-Grub (St. Gallen) gegründet, mit
einem Ansangsbestand von 20 Mitgliedern.

Möge der Verein zu Nutz und Frommen der

Gemeinden und jedes einzelnen im Rahmen seiner

ihm vorgeschriebenen Ausgabe ersolgreich wirken und

mögen die inieressierten Gemeinden und Private dem

jungen Verein helfend beistehen, um die erforderlichen

finanziellen und materiellen Opfer bringen zu können,

damit wirklich Tüchtiges geleistet und im vorkom-

menden Notfall die erste Hilfe auch in rationeller
Weise getätigt werden kann.

Es appelliert daher der Verein au alle edelge-

sinnten Gönner und Freunde um geneigtes Wohl-
wollen, damit der gute Same wachse, blühe und

gedeihe.

Zürich-Privat. Samariterinnenverein.
Am 21. Februar 1323 tagte die 3. ordentliche Ge-

neralversammlung unseres Vereins. Ueber die Tätig-
keit des Vereins im Jahre 1322 sei kurz folgendes

berichtet: Im Januar, Mai, Juni und Oktober

fanden je eine Veibandübung statt, im Juni war es

eine improvisierte Uebung im Walde mit Verwun-
detenlransport per Auto. Im März, April und

November waren Diagnosenbesprechungen, im Sep-
tember und Dezember hielt unS unser Kurs- und

Uebungsleiter, Herr Or. Hans O. Wyß, Projektions-

vortrüge, den ersten über Geschwülste, den zweiten

über angeborene Mißbildungen. Im Juli hallen wir
bei Herrn Or. Hans O. Wyß eine mikroskopische

Demonstration über parasitäre Hautkrankheiten. Wie

gewohnt, fand auch dieses Jahr im Mai eine Abend-

Unterhaltung statt. Herr Or. Hans O. Wyß gab im
Jahre 1323 sür unsern Verein seinen 3. Kinderpflege-,
seinen 6. Krankenpflege- und seinen 10. Samariter-
kurs, letzterer war zugleich der 28. Kurs, den Herr
Or. Hans O. Wyß überhaupt gab. Auf eine Um-

frage bei den Aktivmitgltedern wurden 40 Fälle von

Samariterhilse und 27 Fülle von Krankenpflege an-

gemeldet. Auf Weihnachten wurden das Mütter- und

Säuglingsheim, das Jugendheim und das Luisenstist

von unserem Verein mit Kleidungsstücken beschenkt

und an das Mütter- und Säuglingsheim, die Anstalt

Balgrist, die Tuberkulosekommijsion und den Sama-
riterbund gab der Berein seine Jahresbeiträge. Unser

Vorstand hat sich an der Generalversammlung etwaS

verändert, da drei seiner Mitglieder ihr Amt nstder-

legten. Der Vorstand sür 1323 setzt sich nun zu-
sammen wie solgt: Präsidentin: Fil. L. Kunz: Vize-

Präsidentin: Frl. E. Streust; Quästorin: Frl. E.

Hardmeier; 1. Aktuarin: Frl. D. Wiederkehr; 2. Ak-

tuarin: Frl. L. Bäuerlein; Materialverwalterin: Frl.
B. Walder und Beisitzerin: Frl. G. Fehr. Möge der

Verein unter seiner Leitung und besonders unter der

bewährten Oberleitung von Herrn Or. Hans O.Wys:
stets wachsen an Mitgliedern und Leistungsfähigkeit.

D. IV.

lur lleuoàung à tìlkotiàslsnz in 6sr Tckweii.
vortrog von käerrn Uunäesrot Much, Cstek à oiägenöliischen kinonräspartementz,

gestalten anlohlick <!er preüekonterenr vom 10. Illai 1922.

Die Revision der Art. 31 und 3sM der

Bundesverfassung ist in erster Linie durch

fiskalische Erwägungen veranlaßt worden.

Die Beteiligung des Bundes an den Ein-
nahmen der Alkoholverwaltung bildet einen

Bestandtteil des Reorganisationsprogrammes
der Bundesfinanzen. Es ist indessen zu be-

merken, daß die Verfassungsbestimmungen,
deren Neuordnung man anstrebt, sämtliche

Grundbedingungen bezüglich der Herstellung
und des Verkaufs der alkoholhaltigen, sowie

der gegorenen Getränke enthalten, d. h. diese

Artikel bestimmen die allgemeinen Bedingungen
des Alkoholwesens. Die vorgeschlagene Re-

Vision ist deshalb eng verbunden mit einer

andern Hauptfrage, deren Tragweite viel großer

ist, nämlich mit dem Kampf gegen den Aiko-

holismuS. Das schon vom fiskalischen Stand-
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punkt wichtige Problem erhält in diesem Zu-
sammeuhang eine Bedeutung, welche uns
zwingt, dasselbe in seiner Gesamtheit zu be-

trachten.

Tie schweizerische Alkoholgesetzgebung ist
ein weitläufiges Gebiet, dessen Befugnisse
zwischen Bund und Kantone aufgeteilt sind-

In den Art. 31 und 32b'- Bundesver-

fassung ist der Grundsatz der Handelsfreiheit
mit gegorenen Getränken aufgestellt, immerhin
mit dem Vorbehalt, daß den Kantonen das

Recht der Gesetzgebung über das Wirtschafts-
Wesen und den Verkauf der alkoholischen Ge-
tränke in Quantitäten bis zu zwei Litern über-

lassen bleibt. Die genannten Vcrfassungsartikel
übertragen dem Bund das ausschließliche Recht
der Gesetzgebung über die Herstellung und den

Verkauf gebrannter Wasser. Sie enthalten fer-

ner die Befreiuung von den Bundesvorschriften
betreffend Herstellung und Verkauf für das
Brennen von Stein- und Kernobst und Obst-
abfüllen, von Enzianwurzeln und Wachholder-
beeren. Der Art. 32"" verbietet Einfuhr, Her-
stellung und Verkauf von Absinth.

Die Vorschriften der Verfassung und des

Ausführungsgesetzes von 1887 über die Al-
koholverwaltung bezwecken die Verteuerung
des Branntweins, hingegen aber die Herab-
setzung des Preises für die gegorenen Ge-
tränke. Unsere Gesetzgebung geht ausdrücklich
auf die Verminderung des Branntweingenusses
aus, welcher mit Recht als ganz besonders

schädlich erachtet wird, dafür aber begünstigt
sie den Verbrauch der mit Recht als weniger
schädlich angesehenen gegorenen Getränke. Im
Vorbeigehen sei festgestellt, daß die bisherige
Gesetzgebung einen ausgeprägten Fiskalcharak-
ter trägt.

Es dürfte schwer halten, sich genauer Rechen-

schuft über die Ergebnisse dieser Gesetzgebung,

welche sowohl sozialen wie fiskalischen Er-
wügungen entsprungen ist, zu geben. Die
buudesrätliche Botschaft an die eidgenössischen

Räte vom 27. Mai 1919 bietet diesbezüglich
wertvolle Vergleichspunkte. Immerhin haben

wir begründeten Anlaß zur Annahme, daß

es sich nur um Annäherungswerte in den

betreffenden Angaben handelt. Wären die

Zahlen mit mathematischer Genauigkeit fest-

gestellt, so hätte der Verbrauch der in reinem

Alkohol gewerteten alkoholischen Getränke fol-
gcnden Durchschnitt erreicht.-

Verbrauch auf den Kopf der
männlichen Bevölkerung.

1880—1SS4

gegorene Getränke 14,16 Liter
Branntwein 6,98 „

Total 21,04 Liter
1893—1912

gegorene Getränke 18.08 Liier
Branntwein 3,94 „

Total 22.02 Bler
Aus diesen statistischen Angaben geht her-

vor, daß der Verbrauch der gegorenen Ge-
tränke sich erhöhte, während derjenige des

Branntweins vermindert wurde. Insgesamt
hat sich der Alkoholverbrauch, in Form von

gegorenen Getränken und Branntwein, um
einen Liter per Kopf der Bevölkerung seit

1880 bis 1912 erhöht. Diese beunruhigenden

Durchschnittsziffern stellten die Schweiz an
die zweite Stelle in der Reihenfolge der Völker
in bezug auf den Alkoholverbrauch.

Sind aber diese Zahlen wirklich genau?
Entsprechen die Ziffern bezüglich der Periode
von 1893 bis 1912 noch denjenigen des Heu-

tigen Alkoholverbrauchs? Die philanthropischen
Kreise, die sich der Wohlfahrt des Volkes,
dessen Geschicke man zu verbessern sucht, wid-

men, und alle jene, die durch Beruf oder

besondere Beschäftigung in die Lage verseht

werden, den Wurzeln der Verelendung, unter
der wir leiden, nachzugehen, stimmen überein

in der Erklärung, daß der Alkoholismus auch

heute noch in der Schweiz bedenkliche Ver-
Wüstungen anrichtet. Das Problem erhält in-
folgedessen eine derartige soziale Bedeutung,
daß wir es für nötig gefunden haben, weitere

Nachforschungen zu veranlassen, um so genau
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als möglich den gegenwärtigen Verbrauch

alkoholischer Getränke und insbesondere des

Branntweins statistisch zu ermitteln.

I. Verbrauck alkotiolllàr Sstrcinke in
6er 5àsi?.

a) W eine. Die Zahlen, welche die Periode

vor 1885 betreffen, sind notwendigerweise nur
annäherungsweise bestimmt. Es fehlen uns

namentlich genaue Angaben in bezug auf die

inländische Produktion. Erst im Jahr 1893

gelangte man dazu, eine erste genauere Schät-

zung vorzunehmen. In diesem Jahr wurden

872,090 III ausländischer Weine importiert.
Die einheimische Ernte erreichte 1,640,000 g-
Da die Ausfuhr nur eine untergeordnete Rolle
spielte, kann man von da an die Einkellerung

auf 2,500,000 III schätzen. Mit Hilfe der von
der Zollstatistik veröffentlichten Zahlen können

wir die ansteigende Entwicklung unserer jähr-
lichen Einfuhr feststellen, welche seit dem Jahr
1894 nur noch zweimal unter 1,000,000 ick

herabsank. Im Jahr 1908 warf die Wein-
ernte ausnahmsweise 1,000,000 III ab. Seit-
her hat sie nur zweimal 750,000 111 erreicht.

Alle übrigen Ernten wiesen leider große Fehl-
betröge auf, da der Durchschnitt der letzten

10 Jahre kaum 500,000 ill erreicht, wahrend
die durchschnittliche Produktion der Jahre 1888
bis 1908 1,000,000 ill erheblich überstieg.

Trotz der ständig ansteigenden Entwicklung der

Einfuhr, welche im Jahr 1920 1,400,000 g
überstieg, hat sich der gesamte Weinverbrauch

seit 1891 nicht erhöht. Er hat seit 1912 nicht
einmal mehr 2,000,000 III erreicht, während

er früher diese Ziffer regelmäßig überstieg.

Schlußfolgerung: Da sich die schweize-

rischc Bevölkerung seit 1884 um 800,000

Einwohner vermehrt hat, kann man, ohne

Gefahr zu laufen, sich zu irren, den Satz auf-
stellen, daß der Verbrauch des Weins während

dieser Periode eher zurückgegangen ist.

l)> Bier. Im Jahr 1881 wurden 36,000III
Bier importiert, in der Schweiz selbst wurden

976,000 III hergestellt, d. h. der durchschnitt-

liche Verbrauch auf den Kopf der Bevölkerung

beträgt 35 I. Im Jahr 1900 übersteigt un-
sere einheimische Produktion 2,000,000 III, um

im Jahr 1913 das Maximum mit 3,080,000 111

zu erreichen. Der Durchschnittsverbrauch ist

auf 80 I gestiegen. Dieses rasche Ansteigen
des Bicrvcrbrauchs muß auf die technische

und kommerzielle Entwicklung des Brauerei-

Wesens zurückgeführt werden. Die Kriegszeit
und vor allem die Krise der Nachkriegszeit

hat das Brauereigewerbe empfindlich getroffen,

so zwar, daß die Produktion im Jahr 1921

unter 50 der Vorkriegszahlen herabgesun-

ken ist.

e) Most. Als der Most in Verhältnis-

mäßig kleinen Quantitäten im Haus selbst

hergestellt wurde, blieb er für lange Zeit ein

Produktionszweig von untergeordneter Be-

deutung. Heute aber hat sich die Herstellung

verindustrialisiert und infolgedessen gewaltig

erhöht. Die Zentralstelle von Brugg schätzt

die Produktion von 1917 auf 1,000,000 III.

Das Jnspektorat der Alkoholverwaltnng, das

— nicht ohne Besorgnis — die außerordent-

liche Entwicklung der Obsttrcsterbrennerei ver-

folgt hat, schätzt diese Zahl als viel zu niedrig

gegriffen ein. Diese Amtsstellc behauptet ohne

Zögern, daß die Jahresproduktion des Mostes,

im Fall einer guten Qbsternte, 1,000,000 III

bedeutend übersteigt.

Schlußfolgerung: Seit 1885 ist der Wein-

verbrauch nicht gestiegen, sondern eher zurück-

gegangen. Trotzdem bleibt der Alkoholvcrbrauch
im Vergleich zu den andern Ländern per Kopf
der Bevölkerung sehr hoch. Wir glauben so-

gar, zur Annahme berechtigt zu sein, daß im

Verhältnis zur Bevölkcrungszahl kein anderes

Land der Welt so viel fremde Weine einführt
wie die Schweiz. Sodann hat sich unser Volk

an das Bier und vor allem an den Most

gewöhnt, der heute ein sehr verbreitetes Ge-

nußmittel geworden ist. Wir schließen daraus,

daß der Gesamtverbrauch der gegorenen Ge-

tränke infolge der Entwicklung der Brauerei
und der Mosterei seit 1885 zugenommen hat.



Das Rote Kreuz 125

Weitn wir der gegenwärtigen Regelung des

Alkoholwesens die Entwicklung der Brauerei
und der Mosterei zutrauen dürfen, so kann

sich der Gesetzgeber von 1885, der den Ver-

brauch der gegorenen Getränke fördern wollte,

um denjenigen des Branntweins zu vermin-

dern, das Zeugnis ausstellen, daß ihm die

Erreichung des ersten Zieles bis zu einem

gewissen Grade gelungen ist. Es bleibt uns

vorbehalten, nachzuprüfen, ob er in der Ver-

solgnng des zweiten Zieles, der Verminderung
des Branntweinkonsums, ebenso erfolgreich

war.
cl) Branntweine. Da die Bundesgesetz-

gebung die Brennerei von Obst und Obst-

abfüllen von jeder Kontrolle und jeder Steuer

befreit hat, ist es äußerst schwierig, die Wir-
kungen der durch die Verfassung und das

Gesetz von 1886 eingeführten Regelung ab-

zuschätzen. Es fehlen uns tatsächlich die not-

wendigen statistischen Angaben, um den Um-

fang der Produktion und des Verbrauchs
der alkoholhaltigen Obstgetränke, deren Her-
stellung völlig freigegeben wurde, genauer zu
bestimmen.

Der jährliche Verkauf trinkbaren Alkohols
durch die Alkoholverwaltung hat zwischen

55,WO und 15,000 g bis zum Jahre 1913

geschwankt. Seither hat er rasch abgenommen,

mit Ausnahme der Jahre 1916 und 1917

wo der Verkauf wieder angezogen hat, um
im Jahre 1920 bis 16,000 III und endlich
ün Jahre 1921 auf 7996 III herabzusinken.

Dieser Sturz, oder besser gesagt, dieser Zu-
sammenbruch, wurde zu einer Katastrophe

für die Kantone, welche an den Einnahmen
der Alkoholverwaltung beteiligt waren.

Die finanziellen Folgen dieser Erscheinung
würden mich keineswegs hindern, mich auf-
richtig darüber zu freuen, wenn sie eine

wirkliche Verminderung des Branntweinge-
nusscs bedeuten würden. Leider berechtigt

diese Feststellung keineswegs dazu, auf eine

Verminderung des Alkoholgenusses zu schließen,

sondern einzig und allein auf eine Vermin-

derung in der Verwertung des monopolisierten

Alkohols zur Herstellung der Liköre.

Die Zukunft der Alkoholverwaltung, die

uns besorgniserregend erscheint, und in noch

weit höherem Maße die moralischen und

materiellen Interessen des Volkes, die wir
vor der Gefahr des Alkoholismus schützen

müssen, legen uns die Pflicht auf, zu ver-

suchen, mit allen uns zur Verfügung stehen-

den Mitteln festzustellen, was seit dem Jahre
1885 aus der Brennerei geworden ist, welche

durch die gegenwärtige Gesetzgebung völlig
freigegeben wurde. Im Zeitpunkt, als die

jetzige Gesetzgebung ausgearbeitet wurde, hatte
die Brennerei von Obst und Obstabfällen
noch einen ganz bescheidenen Umfang. Im
Jahre 1884 schätzte man sie auf 10,000 ill.
Sie bestand vor allem in Spezialitäten, die

für den Hausverbrauch mit Hilfe privater,
höchst einfacher Einrichtungen oder durch bc-

scheidene Unternehmungen hergestellt wurden.

Damals kannte man noch kaum die Brenne-
rei von Obsitrestern. Die freigegebene Brcn-
nerci bedeutete damals noch keine ernste

Gefahr. Heute hat sich die Lage vollständig
verändert. Die gewaltige Entwicklung der

Baumkultur, vor allem die Obstkultur der

mosthaltigen Früchte, hat die Industrialiste-

rung in der Herstellung des Mostes hervor-
gerufen und veranlaßt.

Die Mostereien sind zahlreich geworden:
heute hat jeder Mittelpunkt bäuerlicher In-
teressen die Seinige. Aber diese gewaltige
Entwicklung hatte noch eine andere Folge.
Die Aufhäufung der Obsttrester in den

Mostereien hat ihre Verwendung für die

Brennerei ganz besonders begünstigt. Die An-

Wendung neuer technischer Methoden bietet

heute einen bedeutend höhern Ertrag als

früher. Die Brennerei der Obsttrester wird
unter diesen Umständen zu einem nutzbringen-
den Gewerbe, selbst wenn die Alkoholpreise
zurückgehen. Auf diese Weise ist die Brenne-
rei zur natürlichen Ergänzung der Mosterei

geworden, deren Ausbeute durch sie vervoll-
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ständigt wird. Es ist deshalb keineswegs

auffallend, daß wir die Zahlen der Brenne-
reien parallel zu denjenigen der Mostereien

anwachsen sahen. Auf 3612 Gemeinden,

welche die Schweiz heute zählt, haben nun
3066 Gemeinden ihre Brennerei.

Diese erstaunliche Entwicklung in der Her-
stellung des Mostes sollte aber noch eine

andere Erschwerung einer bereits bedenklichen

Lage herbeiführen. Wenn viel Obst Vorhan-
den ist, so ist die Produktion in den zahl-
reichen Mostereien so stark, daß man nur
mit großer Mühe Abnehmer finden kann, so

daß jedes Jahr große Quantitäten Most

zum Branntwein umgewandelt werden.

Das Mostbrennen ist dem Brennen der

Obsttrester gefolgt; um dann endlich diese

Branntweine noch nutzbringender zu gestalten,

haben etwa 26 Brennereien ihre Fabriken
mit Einrichtungen versehen lassen, welche die

Herstellung von 90°/g-igem Alkohol ermög-

lichen. Diese Fabriken, welche nach unserer

Ueberzeugung außerhalb von Verfassung und

Gesetz stehen, haben letztes Jahr 3060 Wag-
gons Most gekauft, welche in Alkohol um-

gewandelt wurden. Die übrigen Brennereien

hätten, nach den Angaben von Fachleuten

aus den betreffenden Bcrufskreisen, 5606

Wagons Most gebrannt, aus welchem Brannt-
wein hergestellt wurde. Wenn diese Angaben

genau sind, so hätte die Mostbrcnnerei allein
ein Quantum Alkohol auf den Markt ge-

worsen, welches genügt, um 6,666,660 1

Branntwein herzustellen.

Es ist sicher, daß die Branntweinherstellung
besorgniserregende Ausdehnung angenommen
hat. Immerhin ist es schwierig, auch nur
schätzungsweise Angaben zu machen. Man
hat Berechnungen nach verschiedenen Rich-

tungen und Methoden angestellt, die aber zu

ganz verschiedenartigen Ergebnissen führten.
Nach der Schätzung eines Inspektors der Al-
koholverwaltung hätte die Mostbrennerei allein
im Jahr 1921 36,066 ill von 95°/g-igem

Alkohol erzeugt. Eine einzelne Privatbrenne-
rei hat 1666 Waggons gebrannt, wovon
sie 10,660 ill erzielte, d. h. sie hatte allein

mehr Alkohol erzeugt und dem Verbrauch

zugeführt als die Alkoholverwaltung. Die
Brennerei von Obsttrestern hat ungefähr
86,666 g Branntwein geliefert. Dazu muß
die Produktion von 35,660 kleinen Haus-
brennereien hinzugefügt werden.

Es handelt sich also um einen Strom
von Alkohol, den die freigegebene Brennerei

jedes Jahr über unser Land ergießen läßt.
Es wäre ein Unterlassungsfehler, wenn

ich bei dieser Gelegenheit nicht die Aufmerk-
samkeit auf die besorgniserregende Entwick-

lung der Hausbrennereien lenken würde. In
einzelnen Gegenden hat die Hausbrennerei
alle Bauernhöfe heimgesucht. Sie verwendet

nicht nur die Abfälle der Obstpresfe, sondern

auch die schlechte Frucht. In einer gewissen

Gegend brennt jeder große Bauernhof 500
bis 1000 1 Branntwein, der ausschließlich

zum Hausgebrauch verwendet wird. Die ver-

hängnisvolle Gewohnheit, dem schwarzen

Kaffee große Quantitäten Schnaps beizn-

fügen, hat sich mehr und mehr verbreitet,

und es ist, wie es scheint, nicht mehr selten,

daß sogar Kinder diese verhängnisvolle Mi-
schung trinken, die unter dem Namen „Hu-
sarenkaffee" bekannt ist. Die Hausbrennerei

droht zu einer eigentlichen Geißel zu werden.

Die freigegebene Brennerei ist in verschie-

denen Gegenden unseres Landes zu einer

wahren Gefahr geworden.

Schlußfolgerung: Die gegenwärtige Pro-
duktion der freigebliebenen Brennerei, zu-
sammen mit dem Verkauf der Alkoholver-

waltung, stellt sicher einen Verbrauch dar,

der bedeutend höher ist, als die 2 Liter, die

als Durchschnitt für die Periode 1893 bis

1912 angegeben wurden. Die Gefahr des

Alkoholismus ist also keineswegs nur eine

scheinbare oder zukünftige; sie ist jetzt schon

eine nachweisbare Tatsache. (gorls. folgt.)
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